
Exemplar der Gemeinde

Bestimmungen zu dem gemäss 55 85 und 86 des Planungs-
und Bau cgesetzes aufgestellten privaten Gestaltuncjspl,in
I'Güeterstal " , Esslingen , Gemeinde Eqq

1. Geltung sbereiclr
a ) Die nacllfolqenden BestimmLrlrrjelr geILen für dc-IS vom
privaten GcstaILulr(Jsplan "Güeterstal" , I Esslingen , Mass–
s Lab 1 : 500 , da Liert März 1985 , erfasste und zur Zonct

tV 25 gemäss Bauordnunq der Gemeinde Ecgg vom 28 . Mai 1984
gehörende Gebiet .

b) Es handelt sich hier um Bestimmungen im Sinne von
5 84 Abs . 2 des Planungs- und Bauqesetzes (PBG) .

c) Die im Gestaltungsplan eingetragenen Parzellenqren–
zen bilden das verbindliche Konzept für die snätere Par–
zellierunc; . Zusätzliche Unterteilunqen sind qestatte L . 1)ie
Parzelle Nr . 5 mit dem durch die Verfügung der DIrokt ion
der öffentlichen Bauten Nr . 1002 vom 17 . Juli 1984 rjrl–
schütz ten Gebäude Vers . Nr . 147 muss jedoch stets eint'?
Fläche von mindestens 1350 m2 aufweisen .

2 . NuLzweisc
Auf den Parzellen Nrn , 1 bis 4 und 6 bis 10 sind nur

\Vo!\lrbauten gemäss 5 52 Abs . 1 PBG gestattet .

3 . Ausnütz'.:nqsziffer
a) Die Ausnützunqsziffer für die Parzellen Nrn . 1 1) is 4
und 6 bis 10 betr:lat 25 % . Die Umle(Jung der Ausnüt_zun' J
ist innerlralb des Geltunqsbereiches dieser Bes Lima\u11'JC-*n

zulässig ,



b) Für die Parze11e Nr . 5 gilt sinnqentäss die VerfüqJun,-J

der Direktion der öffentlichen Bauten Nr . 1002 vom 17 .
Juli 1984 .

4 . Ersclrliessu11(J
a ) DIe Pdrzelle11 Nrn . 2 , 3 , 4 , 6 , 9 und 10 müssen von der
neuen Quartierstrasse her erschlossen werden .

b) Die im Gestaltunqsplan eingetragene Anordnung der Haus–

und Garaqenzufahrten ist dem Konzept nach verbindlich . Gc–
rinqfüqi ge Verschiebungen sind zulässig .

c) Mit dem Kanallsations- , Wasserversorqunqs– und Stromvcr-
sorgunqs!)rinzlp werden für die entsprechenden Leitun(Js–
fülrrungen die ungefähren Bereiche im Grundsatz festgeleql .

5 . Grundmasse

a ) Für das geschützte Gebäude der Parzelle Nr . 5 gelten
beim Aktuellwerden von baulichen AenderuncJen die sich aus
der Verfügung der DIrektion der öffentlichen BauLen Nr .
1002 vom 17 . Juli 1984 ergebenden masslichen und ges tal te–
riscllen Anforderungen ( siehe ferner ZIffer 1) .

b) Die übrjgen Gebäude sind soweit es sich um llauT)tbduten

handelt , innerhalb des im Gestaltunqsplan einqezeichneten
Projektierunqsspielraumes anzuordnen . Wird dieser Spielraum
eingehalten , so können dem Gebäude die sich aus den Vor
schriften der -Bauordnunq für die Zone W 25 ergebenden At)–

5 Lande lricl it ent(Jcgclrqelra1 ten werden , Im übrigen sind jCJ(ICJCll

die Zoncnvorscl\rtf ten zu beaclrtelr .

c ) Für besondere Gebäude gelten die 55 273 und 288 PB(;

sowie Art . 30 der Bduordnunq . Gegenüber der Parzelle Nr . 5

Ist der Grenzbau jedoch ausgeschlossen .



6 . Gestaltung

Bezüglich der Gestaltung der Bauten und Anlagen sowIe
deren Umschwung gelten dieselben Anforderungen wie
für Area ltiberbauuncjen ( 5 71 PBG ) .

Dachqestaltunq

a)

b)

c)

Für Flauptbauten sind nur Satte Id fächer mit beidseitig
<.Jleiclrer Neigung zugelassen .

Die Firstrichtunq hat im wesentlichen der Angabe
int Ges Laltunysplan zu enLsprecl len .
Als Bedachunqsmaterial sind nur Tonzieqel
zugelassen ,

tlmqebtrnqsqest alt ung

a)

b )

Terrainveränderungen haben sich gegenüber dem
gewachsenen Boden im Zeitpunkt der Gestaltungs-
planfestsetzung auf einen Höhenunterschied von
Iröclrstcns 1, 5 m zu beschränken . Garage11vorplätzc
sind von dieser Beschränkung ausgenommen .
Terra inveränderunqen müssen sich an die Gelände–
verhältnisse bei angrenzenden Liegenschaften
anpassen .

7 . Inkrafttreten

Der Gestaltunqsplan "Güeterstal" samt den vorliegenden
Bestimmungen tritt , nach der öffentlichen Auflage und
Bekanntmachung gemäss 5 88 Abs . 2 PBG , am Tage nach

der öffentl icllen Bekanntmdcllunq der GenehmIgung gemäss

5 89 P13c; iII 1<rat-L .



Die Grundel'.]enttimer
Erbengemeinschaft Johann
Vontobel, nämlich :

Entma Mtit 11 es Ec in-Vontobe ]

llanna W:ilclr Li –Von Lob(1 1

ALice KUlIIr–Von Lobe ]

Erika llänLmiq–Vontobel

Gertrud Colombo–Vontobe1

Iledwiq Striessniq–Vontobe 1

Ireute mit schriftIIcher Generalvollmacht vertreten
durcl1 llerrn Max Kulln–Vontobel, geb . 9 . Februar 1923 ,
wolrnlla ft Fölrrenwel1 9 , 8133 Esslingen

1 2. MErz 1985

Zustimmung gemäss 5 86 Abs . 2 und 5 88 Abs . 2 PBG

durch Beschluss 5}gs Gemeinderates Eq(g vom
Namens des Gem

IFr;1 :::3
3lnderates
DAr SChreIberäsident

Genehmigung gemäss 6 89 PBG durch Beschluss des

Regierunqsrat es vom Vom Regierung!>rat am......1..hl...ßUÜJ985
mit Beschluss iIr. _3.4.31... genehmIgt


